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§ 1b 
Ergänzende Begriffsbestimmungen zum Gesetz 

§ 1b 
Ergänzende Begriffsbestimmungen zum Gesetz 

 

(1) Als andere Waren im Sinn des § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Gesetzes, die ganz oder teilweise aus Kohlenwasserstoffen bestehen, gelten 
nicht: 

1. Klärschlamm nach § 2 Absatz 2 Satz 1 und 4 der 
Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), die zuletzt durch 
Artikel 9 der Verordnung vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1504) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

2. Siedlungsabfälle des Abfallschlüssels 20 03 nach der Anlage zu § 2 
Absatz 1 der Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3379), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1619) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

3. andere Abfälle nach der Anlage zu § 2 Absatz 1 der Abfallverzeichnis-
Verordnung, in der jeweils geltenden Fassung, die im Durchschnitt einen 
Heizwert von höchstens 18 Megajoule je Kilogramm haben. Die Ermittlung 
des durchschnittlichen Heizwerts erfolgt 

a) monatlich je Verbrennungslinie oder 

b) bezogen auf einzelne oder mehrere Abfalllieferungen, wenn der 
Heizwert durch repräsentative Referenzanalysen nachgewiesen ist, und 

4. gasförmige Abfälle der Positionen 3824 und 3825 der Kombinierten 
Nomenklatur, die 

a) im Durchschnitt einen Heizwert von höchstens 18 Megajoule je 
Kilogramm haben und 

b) nach umweltrechtlichen Vorschriften behandelt werden müssen. 

Die Ermittlung des durchschnittlichen Heizwerts erfolgt monatlich 

a) je Verbrennungslinie oder 

b) rechnerisch auf der Grundlage von Analysen repräsentativer, durch 
mengenproportionale Probeentnahme gewonnener Sammelproben. 
 

[…] 

(6) Als akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle im Sinn des § 55 
Absatz 8 Nummer 2 des Gesetzes gelten Stellen, die 
Konformitätsbewertungen einschließlich Kalibrierungen, Prüfungen, 
Zertifizierungen und Inspektionen durchführen und über eine Akkreditierung 
einer nationalen Akkreditierungsstelle nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30) in 
der jeweils geltenden Fassung verfügen. 

(1) Als andere Waren im Sinn des § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Gesetzes, die ganz oder teilweise aus Kohlenwasserstoffen bestehen, gelten 
nicht: 

1. Klärschlamm nach § 2 Absatz 2 Satz 1 und 4 der 
Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), die zuletzt durch 
Artikel 9 der Verordnung vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1504) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

2. Siedlungsabfälle des Abfallschlüssels 20 03 nach der Anlage zu § 2 
Absatz 1 der Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 
3379), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 
1619) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

3. andere Abfälle nach der Anlage zu § 2 Absatz 1 der Abfallverzeichnis-
Verordnung, in der jeweils geltenden Fassung, die im Durchschnitt einen 
Heizwert von höchstens 18 Megajoule je Kilogramm haben. Die Ermittlung des 
durchschnittlichen Heizwerts erfolgt 

a) monatlich je Verbrennungslinie oder 

b) bezogen auf einzelne oder mehrere Abfalllieferungen, wenn der 
Heizwert durch repräsentative Referenzanalysen nachgewiesen ist, und 

4. gasförmige Abfälle der Positionen 3824 und 3825 der Kombinierten 
Nomenklatur, die 

a) im Durchschnitt einen Heizwert von höchstens 18 Megajoule je 
Kilogramm haben und 

b) nach umweltrechtlichen Vorschriften behandelt werden müssen. 

Die Ermittlung des durchschnittlichen Heizwerts erfolgt monatlich 

a) je Verbrennungslinie oder 

b) rechnerisch auf der Grundlage von Analysen repräsentativer, durch 
mengenproportionale Probeentnahme gewonnener Sammelproben. 
(aufgehoben) 

[…] 

(6) Als akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle im Sinn des § 55 Absatz 
8 Nummer 2 des Gesetzes gelten Stellen, die Konformitätsbewertungen 
einschließlich Kalibrierungen, Prüfungen, Zertifizierungen und Inspektionen 
durchführen und über eine Akkreditierung einer nationalen 
Akkreditierungsstelle nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über 
die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30) in 
der jeweils geltenden Fassung verfügen.(aufgehoben) 

 



(7) Als nationale Akkreditierungsstelle im Sinn des § 55 Absatz 8 Nummer 
2 des Gesetzes gelten folgende Stellen: 

1. die nach § 8 des Akkreditierungsstellengesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2625), das durch Artikel 2 Absatz 80 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung beliehene oder errichtete Stelle, und 

2. jede andere von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums nach Artikel 4 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 als nationale Akkreditierungsstelle benannte 
Stelle. 

(8) Zulassungsstelle nach § 28 des Umweltauditgesetzes im Sinn des § 
66b Absatz 1 des Gesetzes ist die nach § 1 der UAG-Beleihungsverordnung 
vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 2013), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 13. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2727) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung mit den Aufgaben einer Zulassungs- und 
Aufsichtsstelle für Umweltgutachter und Umweltgutachterorganisationen 
jeweils beliehene Stelle. 

(7) Als nationale Akkreditierungsstelle im Sinn des § 55 Absatz 8 Nummer 
2 des Gesetzes gelten folgende Stellen: 

1. die nach § 8 des Akkreditierungsstellengesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2625), das durch Artikel 2 Absatz 80 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung beliehene oder errichtete Stelle, und 

2. jede andere von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums nach Artikel 4 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 als nationale Akkreditierungsstelle benannte 
Stelle.(aufgehoben) 

(8) Zulassungsstelle nach § 28 des Umweltauditgesetzes im Sinn des § 
66b Absatz 1 des Gesetzes ist die nach § 1 der UAG-Beleihungsverordnung 
vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 2013), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 13. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2727) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung mit den Aufgaben einer Zulassungs- und 
Aufsichtsstelle für Umweltgutachter und Umweltgutachterorganisationen jeweils 
beliehene Stelle. 

 

§ 2 
Ordnungsgemäße Kennzeichnung 

§ 2 
Ordnungsgemäße Kennzeichnung 

 

(1) Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der 
Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur 
sind dann ordnungsgemäß gekennzeichnet im Sinne von § 2 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1, § 27 Abs. 1 Satz 2, § 48 Abs. 1 Satz 1 und § 52 Abs. 1 Satz 2 des 
Gesetzes, wenn sie im Steuergebiet vor der erstmaligen Abgabe in einem 
Kennzeichnungsbetrieb unter Verwendung von zugelassenen 
Kennzeichnungseinrichtungen mit 4,1 g N-Ethyl-1-(4-
phenylazophenylazo)naphthyl-2-amin oder 5,3 g N-Ethylhexyl-1-
(tolylazotolylazo)naphthyl-2-amin oder 6,1 g N-Tridecyl-1-
(tolylazotolylazo)naphthyl-2-amin oder einem in der Farbwirkung äquivalenten 
Gemisch aus diesen Farbstoffen (Rotfarbstoffe) und 6,0 g N-Ethyl-N-(2-(1-
isobutoxyethoxy)ethyl)-4-(phenylazo)-anilin (Solvent Yellow 124 - Markierstoff) 
auf 1 000 Liter bei 15 Grad Celsius gleichmäßig vermischt (gekennzeichnet) 
wurden. 

[…] 

(1) Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der 
Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur sind 
dann ordnungsgemäß gekennzeichnet im Sinne von § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, § 
27 Abs. 1 Satz 2, und § 48 Abs. 1 Satz 1 und § 52 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes, 
wenn sie im Steuergebiet vor der erstmaligen Abgabe in einem 
Kennzeichnungsbetrieb unter Verwendung von zugelassenen 
Kennzeichnungseinrichtungen mit 4,1 g N-Ethyl-1-(4-
phenylazophenylazo)naphthyl-2-amin oder 5,3 g N-Ethylhexyl-1-
(tolylazotolylazo)naphthyl-2-amin oder 6,1 g N-Tridecyl-1-
(tolylazotolylazo)naphthyl-2-amin oder einem in der Farbwirkung äquivalenten 
Gemisch aus diesen Farbstoffen (Rotfarbstoffe) und 6,0 g N-Ethyl-N-(2-(1-
isobutoxyethoxy)ethyl)-4-(phenylazo)-anilin (Solvent Yellow 124 - Markierstoff) 
auf 1 000 Liter bei 15 Grad Celsius gleichmäßig vermischt (gekennzeichnet) 
wurden. 

[…] 

 

§ 7 
Pflichten des Inhabers des Kennzeichnungsbetriebs 

§ 7 
Pflichten des Inhabers des Kennzeichnungsbetriebs 

 

[…] 

(2) Der Inhaber des Kennzeichnungsbetriebs hat auf Verlangen des 
Hauptzollamts innerhalb von vorgegebenen Fristen Proben des leichten 
Heizöls zu entnehmen und sie auf die ordnungsgemäße Kennzeichnung zu 
untersuchen. Störungen in der Kennzeichnungsanlage, die zu einer 

[…] 

(2) Der Inhaber des Kennzeichnungsbetriebs hat auf Verlangen des 
Hauptzollamts innerhalb von vorgegebenen Fristen Proben des leichten 
Heizöls zu entnehmen und sie auf die ordnungsgemäße Kennzeichnung zu 
untersuchen. Störungen in der Kennzeichnungsanlage, die zu einer 

 



fehlerhaften Kennzeichnung geführt haben, und Unterschreitungen des 
Mindestgehalts an Kennzeichnungsstoffen in nicht ordnungsgemäß 
gekennzeichnetem Gasöl hat er dem Hauptzollamt unverzüglich anzuzeigen. 
Das Hauptzollamt kann auf eine Anzeige der Unterschreitung des 
Mindestgehalts an Kennzeichnungsstoffen verzichten, wenn eine Gefährdung 
der Steuerbelange nicht zu befürchten ist. Zur Fortführung des Betriebs kann 
das Hauptzollamt in den Fällen der Sätze 2 und 3 zusätzliche 
Überwachungsmaßnahmen anordnen. Der Inhaber des 
Kennzeichnungsbetriebs darf amtliche Verschlüsse nur mit Zustimmung des 
Hauptzollamts entfernen. Das Hauptzollamt kann zulassen, dass Gasöl mit zu 
geringem Gehalt an Kennzeichnungsstoffen nachgekennzeichnet oder 
leichtem Heizöl beigemischt wird. Es kann auf eine Nachkennzeichnung 
verzichten und zulassen, dass das Gasöl unter Versteuerung nach dem 
Steuersatz des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes zu den in § 2 Abs. 3 
Satz 1, § 25 Abs. 1, § 26 oder § 27 Abs. 1 des Gesetzes genannten Zwecken 
abgegeben wird, wenn eine Nachkennzeichnung aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht zumutbar ist und ungerechtfertigte Steuervorteile 
auszuschließen sind. Die Sätze 6 und 7 gelten sinngemäß auch für Fälle, in 
denen Gasöl vor Feststellung seiner fehlerhaften Kennzeichnung zu den in § 
2 Abs. 3 Satz 1, § 25 Abs. 1, § 26 oder § 27 Abs. 1 des Gesetzes genannten 
Zwecken abgegeben worden ist. 

[…] 

fehlerhaften Kennzeichnung geführt haben, und Unterschreitungen des 
Mindestgehalts an Kennzeichnungsstoffen in nicht ordnungsgemäß 
gekennzeichnetem Gasöl hat er dem Hauptzollamt unverzüglich anzuzeigen. 
Das Hauptzollamt kann auf eine Anzeige der Unterschreitung des 
Mindestgehalts an Kennzeichnungsstoffen verzichten, wenn eine Gefährdung 
der Steuerbelange nicht zu befürchten ist. Zur Fortführung des Betriebs kann 
das Hauptzollamt in den Fällen der Sätze 2 und 3 zusätzliche 
Überwachungsmaßnahmen anordnen. Der Inhaber des 
Kennzeichnungsbetriebs darf amtliche Verschlüsse nur mit Zustimmung des 
Hauptzollamts entfernen. Das Hauptzollamt kann zulassen, dass Gasöl mit zu 
geringem Gehalt an Kennzeichnungsstoffen nachgekennzeichnet oder leichtem 
Heizöl beigemischt wird. Es kann auf eine Nachkennzeichnung verzichten und 
zulassen, dass das Gasöl unter Versteuerung nach dem Steuersatz des § 2 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes zu den in § 2 Abs. 3 Satz 1, § 25 Abs. 1, 
oder § 26 oder § 27 Abs. 1 des Gesetzes genannten Zwecken abgegeben 
wird, wenn eine Nachkennzeichnung aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
zumutbar ist und ungerechtfertigte Steuervorteile auszuschließen sind. Die 
Sätze 6 und 7 gelten sinngemäß auch für Fälle, in denen Gasöl vor 
Feststellung seiner fehlerhaften Kennzeichnung zu den in § 2 Abs. 3 Satz 1, § 
25 Abs. 1, oder § 26 oder § 27 Abs. 1 des Gesetzes genannten Zwecken 
abgegeben worden ist. 

[…] 

§ 46 
Verkehrs-, Verbringungs- und Verwendungsbeschränkungen 

§ 46 
Verkehrs-, Verbringungs- und Verwendungsbeschränkungen 

 

[…] 

(2) Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der 
Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur 
und ihnen gleichgestellte Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 4 des 
Gesetzes dürfen nur dann mit zugelassenen Kennzeichnungsstoffen oder 
anderen rot färbenden Stoffen vermischt in das Steuergebiet verbracht oder 
eingeführt, in den Verkehr gebracht oder verwendet werden, wenn 

1. sie zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1, § 25 Absatz 1, § 26 oder § 27 
Absatz 1 des Gesetzes genannten Zwecken bestimmt sind, oder 

2. das Verbringen oder die Einfuhr in das Steuergebiet in Verbindung mit 
einer Verwendung nach § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zulässig ist; 

das Hauptzollamt kann in besonderen Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 
Abweichend von Satz 1 dürfen Energieerzeugnisse, die zugelassene 
Kennzeichnungsstoffe oder andere rot färbende Stoffe enthalten, als Kraftstoff 
in das Steuergebiet verbracht und verwendet werden, wenn sie in 
Hauptbehältern von Fahrzeugen, Spezialcontainern, Arbeitsmaschinen und -
geräten sowie Kühl- und Klimaanlagen enthalten sind und wenn die 
Verwendung der Energieerzeugnisse als Kraftstoff 

1. in Fahrzeugen, ausgenommen Wasserfahrzeuge der privaten nicht 
gewerblichen Schifffahrt im Sinn des § 60 Absatz 3, in dem Land der 
Fahrzeugzulassung erlaubt ist, 

[…] 

(2) Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der 
Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur und 
ihnen gleichgestellte Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes 
dürfen nur dann mit zugelassenen Kennzeichnungsstoffen oder anderen rot 
färbenden Stoffen vermischt in das Steuergebiet verbracht oder eingeführt, in 
den Verkehr gebracht oder verwendet werden, wenn 

1. sie zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1, § 25 Absatz 1, oder § 26 oder § 27 
Abs. 1 des Gesetzes genannten Zwecken bestimmt sind, oder 

2. das Verbringen oder die Einfuhr in das Steuergebiet in Verbindung mit 
einer Verwendung nach § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zulässig ist; 

das Hauptzollamt kann in besonderen Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 
Abweichend von Satz 1 dürfen Energieerzeugnisse, die zugelassene 
Kennzeichnungsstoffe oder andere rot färbende Stoffe enthalten, als Kraftstoff 
in das Steuergebiet verbracht und verwendet werden, wenn sie in 
Hauptbehältern von Fahrzeugen, Spezialcontainern, Arbeitsmaschinen und -
geräten sowie Kühl- und Klimaanlagen enthalten sind und wenn die 
Verwendung der Energieerzeugnisse als Kraftstoff 

1. in Fahrzeugen, ausgenommen Wasserfahrzeuge der privaten nicht 
gewerblichen Schifffahrt im Sinn des § 60 Absatz 3, in dem Land der 
Fahrzeugzulassung erlaubt ist, 

 



2. in Wasserfahrzeugen der privaten nicht gewerblichen Schifffahrt im 
Sinn des § 60 Absatz 3 in dem Land der Betankung erlaubt ist, 

3. in Spezialcontainern, Arbeitsmaschinen und -geräten sowie Kühl- und 
Klimaanlagen in dem Land, in dem der Besitzer seinen Firmensitz hat, erlaubt 
ist und sie nach ihrem Arbeitseinsatz regelmäßig dorthin zurückkehren. 

2. in Wasserfahrzeugen der privaten nicht gewerblichen Schifffahrt im 
Sinn des § 60 Absatz 3 in dem Land der Betankung erlaubt ist, 

3. in Spezialcontainern, Arbeitsmaschinen und -geräten sowie Kühl- und 
Klimaanlagen in dem Land, in dem der Besitzer seinen Firmensitz hat, erlaubt 
ist und sie nach ihrem Arbeitseinsatz regelmäßig dorthin zurückkehren. 

§ 52 
Antrag auf Erlaubnis als Verwender oder Verteiler 

§ 52 
Antrag auf Erlaubnis als Verwender oder Verteiler 

 

(1) Die Erlaubnis als Verwender nach § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes 
und die Erlaubnis als Verteiler nach § 24 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes sind, 
soweit sie nicht allgemein erteilt sind (§ 55), bei dem für den Verwender oder 
den Verteiler zuständigen Hauptzollamt schriftlich zu beantragen. In den 
Fällen des § 27 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes ist 
der Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 

(2) In dem Antrag sind die Art der Energieerzeugnisse nach der 
Bezeichnung im Gesetz und der Verwendungszweck anzugeben; dabei ist 
auch anzugeben, ob gleichartige versteuerte Energieerzeugnisse gehandelt, 
gelagert oder verwendet werden. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. eine Beschreibung der Betriebs- und Lagerräume und der mit ihnen in 
Verbindung stehenden oder an sie angrenzenden Räume sowie in zweifacher 
Ausfertigung ein Plan der Betriebsanlage, in dem die Lagerstätte für die 
Energieerzeugnisse kenntlich gemacht ist, 

2. eine Betriebserklärung, in der die Verwendung der 
Energieerzeugnisse genau beschrieben ist; darin ist anzugeben, ob und wie 
bei der Verwendung nicht aufgebrauchte Energieerzeugnisse weiter 
verwendet werden sollen sowie ob bei der Verwendung Energieerzeugnisse 
gewonnen oder wiedergewonnen werden und wie sie verwendet werden 
sollen, 

3. eine Darstellung der Buchführung über die Verwendung oder 
Verteilung der steuerfreien Energieerzeugnisse, 

4. in den Fällen des § 27 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes 

a) in den Fällen einer gewerbsmäßigen Beförderung von Personen oder 
Sachen die erforderliche Genehmigung als Luftfahrtunternehmen, alle 
nachträglichen Änderungen und alle auf das Unternehmen bezogenen 
Verfügungen der Luftfahrtbehörde, in anderen Fällen eine Beschreibung des 
Gegenstands des Dienstleistungsbetriebs und ein Nachweis der 
Gewerbsmäßigkeit, 

b) eine Erklärung, in der anzugeben ist, welche Luftfahrzeuge, gegliedert 
nach Luftfahrzeugmuster und Kennzeichen, ausschließlich zu steuerfreien 
Zwecke nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes eingesetzt werden sollen, 

c) der Nachweis der Nutzungsberechtigung und 

d) die Lufttüchtigkeitszeugnisse der Luftfahrzeuge, 

(1) Die Erlaubnis als Verwender nach § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes 
und die Erlaubnis als Verteiler nach § 24 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes sind, 
soweit sie nicht allgemein erteilt sind (§ 55), bei dem für den Verwender oder 
den Verteiler zuständigen Hauptzollamt schriftlich zu beantragen. In den Fällen 
des § 27 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes ist der 
Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 

(2) In dem Antrag sind die Art der Energieerzeugnisse nach der 
Bezeichnung im Gesetz und der Verwendungszweck anzugeben; dabei ist 
auch anzugeben, ob gleichartige versteuerte Energieerzeugnisse gehandelt, 
gelagert oder verwendet werden. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. eine Beschreibung der Betriebs- und Lagerräume und der mit ihnen in 
Verbindung stehenden oder an sie angrenzenden Räume sowie in zweifacher 
Ausfertigung ein Plan der Betriebsanlage, in dem die Lagerstätte für die 
Energieerzeugnisse kenntlich gemacht ist, 

2. eine Betriebserklärung, in der die Verwendung der Energieerzeugnisse 
genau beschrieben ist; darin ist anzugeben, ob und wie bei der Verwendung 
nicht aufgebrauchte Energieerzeugnisse weiter verwendet werden sollen sowie 
ob bei der Verwendung Energieerzeugnisse gewonnen oder wiedergewonnen 
werden und wie sie verwendet werden sollen, 

3. eine Darstellung der Buchführung über die Verwendung oder Verteilung 
der steuerfreien Energieerzeugnisse, 

4. in den Fällen des § 27 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes 

a) in den Fällen einer gewerbsmäßigen Beförderung von Personen oder 
Sachen die erforderliche Genehmigung als Luftfahrtunternehmen, alle 
nachträglichen Änderungen und alle auf das Unternehmen bezogenen 
Verfügungen der Luftfahrtbehörde, in anderen Fällen eine Beschreibung des 
Gegenstands des Dienstleistungsbetriebs und ein Nachweis der 
Gewerbsmäßigkeit, 

b) eine Erklärung, in der anzugeben ist, welche Luftfahrzeuge, gegliedert 
nach Luftfahrzeugmuster und Kennzeichen, ausschließlich zu steuerfreien 
Zwecke nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes eingesetzt werden sollen, 

c) der Nachweis der Nutzungsberechtigung und 

d) die Lufttüchtigkeitszeugnisse der Luftfahrzeuge,(aufgehoben) 

5. in den Fällen des § 27 Abs. 2 Nr. 2, 3 und Abs. 3 des Gesetzes die 
Genehmigung des Luftfahrt-Bundesamts, der zuständigen Europäischen 

 



5. in den Fällen des § 27 Abs. 2 Nr. 2, 3 und Abs. 3 des Gesetzes die 
Genehmigung des Luftfahrt-Bundesamts, der zuständigen Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit oder des Bundesamts für Wehrtechnik und 
Beschaffung, 

6. von Unternehmen, die in das Handels-, Genossenschafts- oder 
Vereinsregister eingetragen sind, ein Registerauszug nach dem neuesten 
Stand, 

7. gegebenenfalls eine Erklärung über die Bestellung eines Beauftragten 
nach § 214 der Abgabenordnung oder eines Betriebsleiters nach § 62 Abs. 1 
des Gesetzes, in der dieser sein Einverständnis erklärt hat. 

[…] 

Agentur für Flugsicherheit oder des Bundesamts für Wehrtechnik und 
Beschaffung,(aufgehoben) 

6. von Unternehmen, die in das Handels-, Genossenschafts- oder 
Vereinsregister eingetragen sind, ein Registerauszug nach dem neuesten 
Stand, 

7. gegebenenfalls eine Erklärung über die Bestellung eines Beauftragten 
nach § 214 der Abgabenordnung oder eines Betriebsleiters nach § 62 Abs. 1 
des Gesetzes, in der dieser sein Einverständnis erklärt hat. 

[…] 

§ 60 
Schiff- und Luftfahrt 

§ 60 
Schiff- und Luftfahrt 

 

[…] 

(2) Als Wasserfahrzeuge im Sinn des § 17 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 
und des § 27 Absatz 1 des Gesetzes gelten alle im Kapitel 89 der 
Kombinierten Nomenklatur erfassten Fahrzeuge und schwimmenden 
Vorrichtungen mit eigenem motorischen Antrieb zur Fortbewegung. 

[…] 

[…] 

(2) Als Wasserfahrzeuge im Sinn des § 17 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 und 
des § 27 Absatz 1 des Gesetzes gelten alle im Kapitel 89 der Kombinierten 
Nomenklatur erfassten Fahrzeuge und schwimmenden Vorrichtungen mit 
eigenem motorischen Antrieb zur Fortbewegung. 

[…] 

 

§ 61 
Versteuerung von Energieerzeugnissen in Wasserfahrzeugen 

§ 61 
Versteuerung von Energieerzeugnissen in Wasserfahrzeugen 

(aufgehoben) 

 

§ 73 
Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis 

§ 73 
Erteilung, Überprüfung und Erlöschen der Erlaubnis 

 

[…] 

(3) Unbeschadet Absatz 2 ist die Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung 
von Kohle nach § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 51 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes zu widerrufen, wenn das Unternehmen auf Grund der nach § 75 
Abs. 2a jährlich vorzulegenden Beschreibung nicht dem Produzierenden 
Gewerbe zugeordnet werden kann. Legt der Erlaubnisinhaber die 
Beschreibung nach Satz 1 nicht oder nicht fristgerecht vor, kann das 
Hauptzollamt die Erlaubnis unmittelbar widerrufen. 

[…] 

[…] 

(3) Unbeschadet Absatz 2 ist die Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung 
von Kohle nach § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 51 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes zu widerrufen, wenn das Unternehmen auf Grund der nach § 75 
Abs. 2a jährlich vorzulegenden Beschreibung nicht dem Produzierenden 
Gewerbe zugeordnet werden kann. Legt der Erlaubnisinhaber die 
Beschreibung nach Satz 1 nicht oder nicht fristgerecht vor, kann das 
Hauptzollamt die Erlaubnis unmittelbar widerrufen.(aufgehoben) 

[…] 

 

§ 75 
Pflichten des Erlaubnisinhabers 

§ 75 
Pflichten des Erlaubnisinhabers 

 



[…] 

(2a) Der Inhaber einer Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung von Kohle 
nach § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 51 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes hat dem Hauptzollamt nach Ablauf jeden Kalenderjahres bis zum 
31. März des folgenden Kalenderjahres eine Beschreibung der 
wirtschaftlichen Tätigkeiten nach § 72 Abs. 2 Nr. 2a für das abgelaufene 
Kalenderjahr erneut vorzulegen. 

[…] 

[…] 

(2a) Der Inhaber einer Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung von Kohle 
nach § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 51 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes hat dem Hauptzollamt nach Ablauf jeden Kalenderjahres bis zum 31. 
März des folgenden Kalenderjahres eine Beschreibung der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten nach § 72 Abs. 2 Nr. 2a für das abgelaufene Kalenderjahr erneut 
vorzulegen.(aufgehoben) 

[…] 

 

§ 80 
Vorauszahlungen 

§ 80 
Vorauszahlungen 

 

[…] 

(2) Das Hauptzollamt kann auf Antrag bei der Festsetzung der Höhe der 
Vorauszahlungen dem Steuerschuldner voraussichtlich im gleichen Zeitraum 
zu gewährende Steuerentlastungen berücksichtigen, soweit die 
Steuerbelange dadurch nicht gefährdet sind. Eine Steuerentlastung kann nach 
Satz 1 nur berücksichtigt werden, wenn in den Fällen des 

1. § 51 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 

a) sich der maßgebende Zeitraum für die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe nach § 15 Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung bestimmt und 

b) die nach § 95 Absatz 3 erforderliche Beschreibung der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten und die Betriebserklärung vom Antragsteller bereits vorgelegt 
worden sind; 

2. § 53 des Gesetzes die nach § 99 Absatz 3 erforderlichen Unterlagen 
vom Antragsteller bereits vorgelegt worden sind; 

3. § 53a Absatz 1 oder Absatz 4 des Gesetzes 

a) die nach § 99a Absatz 4 erforderlichen Unterlagen vom Antragsteller 
bereits vorgelegt worden sind und 

b) im Fall des § 53a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 des Gesetzes 
darüber hinaus sich der maßgebende Zeitraum für die Zuordnung des 
Unternehmens zum Produzierenden Gewerbe oder zur Land- und 
Forstwirtschaft nach § 15 Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung bestimmt sowie die nach § 99a Absatz 5 
erforderliche Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeiten bereits vorgelegt 
worden ist; 

4. § 53a Absatz 6 des Gesetzes 

a) die nach § 99a Absatz 4 erforderlichen Unterlagen vom Antragsteller 
bereits vorgelegt worden sind und 

b) die Voraussetzungen der §§ 99b und 99c erfüllt sind; 

[…] 

(2) Das Hauptzollamt kann auf Antrag bei der Festsetzung der Höhe der 
Vorauszahlungen dem Steuerschuldner voraussichtlich im gleichen Zeitraum 
zu gewährende Steuerentlastungen berücksichtigen, soweit die Steuerbelange 
dadurch nicht gefährdet sind. Eine Steuerentlastung kann nach Satz 1 nur 
berücksichtigt werden, wenn in den Fällen des 

1. § 51 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 

a) sich der maßgebende Zeitraum für die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe nach § 15 Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung bestimmt und 

b) die nach § 95 Absatz 3 erforderliche Beschreibung der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten und die Betriebserklärung vom Antragsteller bereits vorgelegt 
worden sind;(aufgehoben) 

2. § 53 des Gesetzes die nach § 99 Absatz 3 erforderlichen Unterlagen 
vom Antragsteller bereits vorgelegt worden sind; 

3. § 53a Absatz 1 oder Absatz 4 des Gesetzes 

a) die nach § 99a Absatz 4 erforderlichen Unterlagen vom Antragsteller 
bereits vorgelegt worden sind und 

b) im Fall des § 53a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 des Gesetzes 
darüber hinaus sich der maßgebende Zeitraum für die Zuordnung des 
Unternehmens zum Produzierenden Gewerbe oder zur Land- und 
Forstwirtschaft nach § 15 Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung bestimmt sowie die nach § 99a Absatz 5 
erforderliche Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeiten bereits vorgelegt 
worden ist; 

4. § 53a Absatz 6 des Gesetzes 

a) die nach § 99a Absatz 4 erforderlichen Unterlagen vom Antragsteller 
bereits vorgelegt worden sind und 

b) die Voraussetzungen der §§ 99b und 99c erfüllt sind; 

 



5. § 54 des Gesetzes 

a) sich der maßgebende Zeitraum für die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe oder zur Land- und Forstwirtschaft nach § 15 
Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung bestimmt und 

b) die nach § 100 Absatz 3 erforderliche Beschreibung der 
wirtschaftlichen Tätigkeiten vom Antragsteller bereits vorgelegt worden ist; 

6. § 55 des Gesetzes 

a) sich der maßgebende Zeitraum für die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe nach § 15 Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung bestimmt, 

b) die nach § 101 Absatz 4 in Verbindung mit § 100 Absatz 3 
erforderliche Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeiten vom Antragsteller 
bereits vorgelegt worden ist, 

c) der Antragsteller den nach § 55 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder 
Absatz 5 des Gesetzes erforderlichen Nachweis bereits erbracht hat, 

d) die nach § 55 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Gesetzes 
erforderliche Bekanntmachung der Bundesregierung bereits erfolgt ist und 

e) die nach § 101 Absatz 4 Satz 2 erforderliche Selbsterklärung bereits 
vorgelegt worden ist. 

(3) Beträgt die Höhe der monatlichen Vorauszahlungen nicht mehr als 
200 Euro, kann das Hauptzollamt auf die Festsetzung von Vorauszahlungen 
verzichten. 

5. § 54 des Gesetzes 

a) sich der maßgebende Zeitraum für die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe oder zur Land- und Forstwirtschaft nach § 15 
Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung bestimmt und 

b) die nach § 100 Absatz 3 erforderliche Beschreibung der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten vom Antragsteller bereits vorgelegt worden ist; (aufgehoben) 

6. § 55 des Gesetzes 

a) sich der maßgebende Zeitraum für die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe nach § 15 Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung bestimmt, 

b) die nach § 101 Absatz 4 in Verbindung mit § 100 Absatz 3 erforderliche 
Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeiten vom Antragsteller bereits 
vorgelegt worden ist, 

c) der Antragsteller den nach § 55 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 
5 des Gesetzes erforderlichen Nachweis bereits erbracht hat, 

d) die nach § 55 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Gesetzes 
erforderliche Bekanntmachung der Bundesregierung bereits erfolgt ist und 

e) die nach § 101 Absatz 4 Satz 2 erforderliche Selbsterklärung bereits 
vorgelegt worden ist.(aufgehoben) 

(3) Beträgt die Höhe der monatlichen Vorauszahlungen nicht mehr als 200 
Euro, kann das Hauptzollamt auf die Festsetzung von Vorauszahlungen 
verzichten. 

§ 95 
Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren 

§ 95 
Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren 

(aufgehoben) 

 

§ 96 
Steuerentlastung für die Schifffahrt 

§ 96 
Steuerentlastung für die Schifffahrt(aufgehoben) 

 

§ 97 
Steuerentlastung für die Luftfahrt 

§ 97 
Steuerentlastung für die Luftfahrt(aufgehoben) 

 

§ 100 
Steuerentlastung für Unternehmen 

§ 100 
Steuerentlastung für Unternehmen(aufgehoben) 

 

§ 101 
Steuerentlastung für Unternehmen in Sonderfällen 

§ 101 
Steuerentlastung für Unternehmen in Sonderfällen(aufgehoben) 

 



 

§ 103 
Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

§ 103 
Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(aufgehoben) 

 


